
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
im Bereich des Landkreises Ebersberg

\ Li
Erlauterungen zu den Richtwerten zum OtO1.2024

Ailgemeine Informationen:

(1) Die Bodenrichtwerte werden nach § 196 BauGB und ab 01.01.2022 nach den § 13 bis 17 der
ImmobilienwertermittIungsverordnung (!mmoWertV) durch den Gutachterausschuss für Grund-
stücke im Bereich des Landkreises Ebersberg ermittelt.
Bisher erfolgte dies zum Ende eines jeden Jahres mit gerader Jahreszahl gem. § 12 der Verord-
nung über die GutachterausschUsse, die Kaufpreissammlungen und die Bodenrichtwerte nach
dem Baugesetzbuch (Gutachterausschussverordnung - BayGaV).
Ausnahmsweise kOnnen auch zu anderen Stichtagen Bodenrichtwerte ermittelt werden. So wur-
den für die Erbschafts- und Schenkungssteuer Bodenrichtwerte zum 01 .01 .1996 ermittelt, die
entsprechend den Vorgaben der Finanzbehorden für Erbfälle und Schenkungen, die bis zum
31.12.2006 eingetreten sind, gelten. Ab 01.01.2007 gelten auch für diese Berechnungen die ak-
tuellen Richtwerte.
Aufgrund der Festlegung des Hauptfeststellungszeitpunktes der Finanzbehörden auf den
01 .01.2022 wurden die Richtwerte abweichend yam Zwei-Jahres-Rhythmus zum 01.01 .2022 er-
neut festgestellt. Die Bodenrichtwerte sind nunmehr gem. § 196 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
zu Beginn jedes zweiten Kalenderjahres zu ermittein, wenn nicht eine haufigere Ermittlung be -

stimmt ist.

(2) GemäR § 193 Abs. 5 i. V. mit § 196 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Gutachterausschuss
für Grundstückswerte für den Bereich des Landkreises Ebersberg die Bodenrichtwerte nach den
Bestimmungen des Baugesetzbuches, der Gutachterausschussverordnung vom 05.04.2005
(GVBI 2005, S. 88), zuletzt geandert am 26.03.2019 (GVBI 5. 98), und den Bestimmungen der
§ 13 bis 17 der ImmobiIienwertermittIungsverordnung (lmmoWertV) zum Stichtag 01.01.2024
ermittelt. Bei der Ermittlung wurden die Verkaufsfalle des Jahres 2022 und 2023 herangezogen.

(3) Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte ist die bei der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses gem. § 195 BauGB geführte Kaufpreissammlung.

(4) Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grund-
stücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezo-
gen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines GrundstOcks. Bodenrichtwerte werden für
baureifes und bebautes Land, gegebenenfalls auch für Rohbauland und Bauerwartungsland so -

wie für IandwirtschaftIich genutzte Flächen abgeleitet. Für sonstige Flächen können bei Bedarf
weitere Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung.

(5) Die neuen Richtwerte wurden nach der ImmoWertV und soweit erforderlich nach den Vorgaben
der bisherigen Richtlinie zur Ermitfiung von Bodenrichtwerten (Bodenrichtwertlinie - BRW-RL) er-
mittelt. Die BRW-RL wurde zum 31.12.2021 aufgehoben, kann aber noch hilfsweise herangezo-
gen werden, da die Ausführungsverordnung zur ImmoWertV in Bayern nicht verbindlich einge-
führt wurde.



(6) Vom Gutachterausschuss im Bereich des Landkreises Ebersberg werden derzeit keine Boden-
richtwerte für Rohbauland, Bauerwartungsland sowie Gemeinbedarfsflächen ermittelt.

(7) Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben
würde, wenn die GrundstUcke unbebaut wären.
Eigene Richtwerte für bebaute GrundstUcke können nicht festgesteiit werden, da rn Gutachter-
ausschüss der Gebäudewertanteil am Gesarntkaufpreis nicht ermittelt werden kann. Konnte aus
den Vertragen mit Bebauung entnommen werden, dass der Aitbestand abgetragen werden soil,
wurden die Vertrage als unbebaute Grundstücke eingestuft und der Kaufpreis durch zu erwar-
tende Abbruchkosten berichtigt.

(8) Abweichungen elnes einzelnen Grundstücks von dem BodenrichtwertgrundstUck in den wertbe-
einflussenden Merkmalen und Urnstanden - wie Erschliefungszustand, spezielle Lage, Art und
Mal? der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nutzungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstucks -

gestalt - bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dern
Bodenrichtwert. Bei Bedarf kOnnen Antragsberechtigte nach § 193 BauGB em Gutachten des
Gutachterausschusses für Grundstückswerte über den Verkehrswert beantragen.

(9) Dem Richtwert 1st eine Nutzungsart zugewiesen. Hierbei handelt es sich um die vorherrschende
Nutzung.
Seit 2018 werden deckungsgleiche Zonen zusätzlich zur vorherrschenden Nutzung mit einem
Gewerbewert ausgewiesen. Dieser Richtwert gilt ausschlieRlich für Gewerbe ohne Wohnen,
dessen Grundstück baurechtlich keiner anderen Nutzung zugeführt werden kann.

Andere Nutzungen, die dem Richtwert nicht entsprechen, können in dem entsprechenden Richt-
wertgebiet vorhanden sein.
lnsbesondere beinhalten die Richtwertzonen tellweise Gemeinbedarfsflächen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass der Richtwert nicht für Gemeinbedarfsflächen gUltig 1st, da dieser Wed vom
Richtwert abweichen kann.
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass in den Zonen der Gewerbegebiete teilweise Logistikun-
ternehrnen mit enthalten sind, für die keine eigenen Richtwerte bzw. Richtwertzonen gebildet
werden konnten (z.B. gro1flachiger Einzelhandel, Sondergebiete).

Für Geschosswohnungsbau im Bereich der Richtwertzonen 1st kein eigener Richtwert gebildet
worden, da sich aufgrund der geringen Datenlage keine Tendenz feststellen lässt. Bei der Vorbe-
reitung zur Richtwertermittlung zurn 31.12.2020 wurden bezogen auf eine wGFZ 1,0 Preise zwi-
schen -22,56 % bis +69 % unter! über dem Richtwert festgestellt. Richtwerte wurden daher nicht
beschlossen. Zur Richtwertfestsetzung 01.01.2024 wurden die Preise 2022 und 2023 nicht neu
untersucht.

(10) Für lärmbelastete Lagen in der 1 Bauzeile an der Bahn, bzw. an stark frequentierten Strallen
wurden elgene Richtwerte errnittelt.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass em in unmittelbar hinter der 1. Bau-
zeile liegendes Objekt vom Richtwert für Wohnbauflachen in nichtbelasteten Lagen abweichen
kann. Es wurde jedoch festgestellt, dass diese Objekte den Richtwert für die 1. Bauzeile in arm -

belasteten Lagen übersteigen.
Zudern wird darauf hingewiesen, dass bel Grundstücken die unmittelbar an der Bahnstrecke
München-Rosenheim liegen und für die kein eigener Richtwert ermittelt wurde, em Abzug von
20 % bis 25 % vom Richtwert angenornmen werden kann.



(11) Bei der Ermittlung von Richtwerten bleiben Vertrage, die im sog. Einheimischenmodell geschlos-
sen wurden, au1er Betracht. Die hier gezahlten - meist deutlich unter dem Ublichen Marktpreis
liegenden - Kaufpreise kOnnen nicht dem gewohnhichen GrundstUcksverkehr zugeordnet werden.

(12) Aufgrund der gesetzlichen Forderung, flächendeckende Bodenrichtwerte zu ermittein, wurden
Richtwerte für bebaute und bebaubare Grundstücke festgelegt, die über kein uneingeschranktes
Baurecht nach § 34 BauGB (sog. Innenbereiche) oder Bebauungsplan verfügen.
Diese wurden in einer Zone mit der Bezeichnung ,,Wohnen bzw. Gewerbe im AuRenbereich"
zusammengefasst und gelten insbesondere für Gehbfte, Weller und Siedlungen im Aulenbe-
reich, die der baurechtlichen Zulassigkeit nach § 35 BauGB unterliegen. Ma1gebend 1st die pta-
nungsrechtliche Situation zum Feststellungszeitpunkt.
Dieser Zone innerhaib einer Gemeinde wurde jeweits em Richtwert für Wohnen und für Gewerbe
zugewiesen.

(13) Die Bodenrichtwerte werden grundsatzlich altlastenfrei ausgewiesen.

(14) Die Bodenrichtwerte berücksichtigen die flächenhaften Auswirkungen des Denkmalschutzes (z.B.
Ensembles in historischen Altstadten), nicht aber das Merkmal Denkmalschutz eines Einzel-
grundstücks.

(15) AnsprUche gegenuber den Tragern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder den Land -

wirtschaftsbehörden kOnnen weder aus den Bodenrichtwerten, den Abgrenzungen der Boden-
richtwertzonen bel zonalen Bodenrichtwerten noch aus den sie beschreibenden Attributen abge-
leitet werden.

(16) Soweit moglich, wurde den Richtwerten eine wGFZ (wertrelevante Geschossflächenzahl) beige-

geben.

Wohnflächen rn Dachgeschoss wurden bei der Berechnung you berücksichtigt, soweit sie kaum
Dachschragen aufweisen (i.d.R. Voflgeschosse im Sinne des § 20 Baunutzungsverordnung
(BauNVO)). Die Obrigen ausgebauten oder ausbaufahigen Dachgeschosse wurden mit einer Flä-
che von 75 % der Grundflache berücksichtigt. Andere Flachen bleiben unberücksichtigt.

Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises Ebersberg hat bisher keine eigenen
Umrechnungskoeffizienten für die GFZ ermittelt, auch nicht für die Umrechnung der Grundstücks-
groRen bzw. Grundstücksflachen entspr. Anlage 1 und 2 der ehem. Vergleichswertrichtlinie.
Hilfsweise werden derzeit noch die Umrechnungskoeffizienten (GFZ: GFZ) nach der ehemaligen
Antage 11 derWertermittlungsrichtuinien 2006 (gültig bis 30.03.2014) herangezogen, die sich in
der Betrachtung für den Landkreis als am ehesten anwendbar erwiesen hatten.

WGFZ Umrechnung WGFZ Umrechnung WGFZ Umrechnung

0,4 0,66 1,1 1,05 1,8 1,36
0,5 0,72 1,2 1,10 1,9 1,41
0,6 0,78 1,3 1,14 2,0 1,45
0,7 0,84 1,4 1,19 2,1 1,49
0,8 0,90 1,5 1,24 2,2 1,53
0,9 0,95 1,6 1,28 2,3 1,57
1,0 1,00 1,7 1,32 2,4 1,61

Be/spiel:



Bodenrichtwert 2.200,00 �Im2 bel WGFZ 0,5
VergleichsgrundstUck 0,4 WGFZ
Umrechriung 0,72 bei WGFZ 0,5
Umrechnung 0,66 bel WGFZ 0,4
BRW errechnet = (2.200 �Im2 x 0,66): 0,72

= rd.2.017�/m2

Richtwerte, denen eine niedrigere GFZ als 0,4 zugewiesen wurde, sind ausschlieRlich in Zonen
vorhanden, in denen der Bebauungsplan eine niedrigere GFZ festsetzt. Eine Umrechnung nach
o.g. Tabelle derWertR erfolgt nicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die wGFZ beim Erwerb für Geschosswohnungsbau in der Re -

gel nicht ma1geblich ist. Ebenso spielt die wGFZ insbesondere in landlichen Lagen eine unterge-

ordnete Rolle, dies gilt besonders auch für GrundstUcke im AuRenbereich.

Faktoren im Zusammenhang mit der Erbschafts- und Schenkungssteuer ergeben sich auch aus
den Erbschaftssteuerrichtlinien 2019 i.V.m. § 179 Bewertungsgesetz (H B 179.2 -Abweichende
Geschossflächenzahl -).

(17) Die ermittelten Richtwerte enthalten die ErschlieRungsbeitrage nach dem Baugesetzbuch, sowie
die Anschlusskosten und Beitrage nach Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes (z.B. Wasser, Ka-

nal), wobei jedoch Endabrechnungen nicht berUcksichtigt wurden. Es wird von einer ,,offenen
Bauweise" nach § 22 Abs. 1 Baunutzungsverordnung ausgegangen.

(18) Für die IandwirtschaftIichen Grundstücke wurden Richtwerte für Ackerland und GrUnland er-
mittelt. Aufgrund der Anzahl der Kaufpreise konnten insgesamt 4 Zonen mit ähnlichem Kaufpreis-
verhalten festgestellt werden. Die Feststellung des Richtwertes basiert auf der Auswertung aller
Kaufverträge innerhaib der Zonen.
Erganzend zu den landwirtschaftlichen Richtwerten wird die durchschnittliche Ackerzahl bzw.
Grünlandzahl (Ertragsmesszahl je ar = EMZ/ar) aus den herangezogenen Kauffällen angegeben.
Bei der Richtwertauswertung konnte nur eine sehr geringe Abhangigkeit der Bodengüte festge-
stelit werden. Bei grOferen Abweichungen der Bodengute von +1- 15 können nach gutachterli-
chem Sachverstand Anpassungen vorgenommen werden, Umrechnungskoeffizienten konnten
nicht ermittelt werden.

Definition Landwirtschaft
Bei den Landwirtschaftsflächen im AuRenbereich handelt es sich um Kulturboden, auf dem ent-
weder Ackerbau betrieben werden kann oder der als GrUnland zur VerfUgung steht.
Ackerland
Als Ackerland bezeichnet man landwirtschaftlich genutzten Boden, der mit unterschiedlichen
Pflanzenkulturen (FeldfrUchten) besteilt und regelmalig mitAckergeraten (z.B. zum Pflügen) be-

arbeitet wird. Es handelt sich um Flächen, auf denen Getreide, HülsenfrUchte, HackfrUchte, Ol-
saaten, Handelsgewachse und Futterpflanzen angebaut werden.
Grünland
Grünland sind Iandwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen Uberwiegend Gräser und/oder
krautige (nicht verholzende) Pflanzen angebaut werden. Es handelt sich um Grasflächen, die
mehrmals im Jahr gemaht oder beweidet werden.

(19) Für Waldflächen wurden keine Richtwerte festgestellt.

Anhaltswert für Waldflächen des Landkreises Ebersberg zum 01 .01 .2024, ermittelt aus der Kauf-
preissammlung 2022 und 2023 in �Im2:



Gemeinde von - bis Mitteiwert Anzahlder Kaü(Iii

Anzing
___________________

*

A1Ung 2.72 - 12.44
____________

7.07
-

4
Balern

___________________

Bruck
____________

A

___________________

Ebersborg
Egmating

___________________

-

____________

___________________

Emmering *

Forstinning A *

Frauenneuharting A A__
Glonn

-

Grafing b.München
__________________

8.00 - 15.00
___________

9,99
__________________

4
Hohenlinden A

Kirchseeon A *

MarktSchwaben * *

Moosach A *

Oberpframmern 5.47 - 7.47 6,48 3
Pliening A A

Poing
___________________

A A

Steinhoring
___________________

A

Vaterstetten
Zorneding

____________________

7.64 - 15.00
____________

10.79 10
Landkreis Gesamt
(29 Kauffä lie) 2,72 20,00 9,54

-

29

Weniger &s 3 Verkäufe

BerUcksichtigt sind alle Verkaufe ab einer Fläche von 1.500 m2 im gewohnlichen Geschäftsver-
kehr.
Eine Auflistung pro Gemeinde 1st aufgrund der geringen Datenmenge nur zum Tell moglich.

Anhaltswerte stellen keine Richtwerte dar. Es 1st lediglich die Spanne der bezahiten Kaufpreise
aufgelistet und der arithmetische Mittelwert errechnet, ohne die Vertrage näher auszuwerten.

Hinweis:
Die Kaufpreise basieren aufWaldgrundstUcken mit Bestockung. Bei der Bestockung kann es sich
urn Jungholz bis zu hiebreifem Holz handeln.

Das Landesamt für Steuern berücksichtigt derzeit für den reinen Bodenwert ohne Bestockung
45% des Kaufpreises.
Eine Untersuchung von Herrn Armin Offer (Landesbetrieb HessenForst) hatte 2018 elnen Boden-
wertanteil von 35 % des Kaufpreises ergeben (veröffentlicht in Grundstückswert und Grund-
stUcksmarkt -GUG-4, 2018)

Da Bodenrichtwerte ohne Bestockung ausgewiesen werden müssen, hat der Gutachteraus -

schuss aufgrund der geringen Datenlage davon abgesehen, einen Richtwert zu bilden.



Information zum Grundstucksmarktbericht

Der GrundstUcksmarktbericht erhält Angaben zu den Umsätzen, die sich aus der Kaufpreissamm!ung
ergeben und Informationen uber die Entwicklung des Verkaufsmarktes. Die Marktberichte kOnnen bei
der Geschaftsstelle des Gutachterausschusses gegen eine GebUhr besteilt oder rn Internet unter
www.boris-bayern.de abgerufen werden.

Weitere Hinweise

Die Bodenrichtwerte wurden in den Sitzungen des Gutachterausschusses vom 16.05.2024,
27.128.05.2024 und 17.06.2024 festgestellt.
Die zum Stichtag OtO1.2024 festgestellten Werte gelten ab O1.0t2024.

Die Bodenrichtwerte werden in automatisierter Form auf der Grundlage der amtlichen
Geobasisdaten gefuhrt.
Die Zusammenfassung der Richtwerte aller Gemeinden des Landkreises Iiegt zusammen mit
den Richtwertkarten in pdf-Fassung vor und kann bei der Geschäftsstelle Gutachterausschuss
kostenpflichtig bezogen werden.



Er!auterungen zu den weiteren Anqaben der Richtwerte

ebf. = erschIieFungsbeitragsfrei (mit ErschlieRungskosten nach BauGB und Berucksichtigung
der Herstellungsbeitrage für Wasser und Kanal, ggf. konnte die Endabrechnung nicht be -

rUcksichtigt werden)
oe. = ortsUblich erschlossen ohne Kanàlanschluss
ebpf. erschIie1ungsbeitragspfIichtig (ohne Erschliellungskosten nach BauGB und BerUcksichti-

gung der Herstellungsbeitrage für Wasser und Kanal)
W = Wohngebiet
M = gemischte Bauflächen (Dorfgebiet oder Mischgebiet)
GR = GrUnland
A = Ackerland
G = Gewerbegebiet
GE = Gewerbe
SO Sondergebiet
hG = hoherwertiges Gewerbe
WGFZ = wertrelevante Geschossflächenzahl
EMZ Ertragsmesszahl

Information zu den Anqaben in der Richtwertkarte 2024:

Beispiel:
11001010
1200 W 0,6

I Nummer I
_____________ ichtwertzone

I Gerneinde-
nummer oo'i oi

Nutzunse

200 W 0,6

---- / iw I
I Richtwert

Euro/rn2 Nutzungsert

Zur Erstellung der Richtwertkarten wurden Angaben aus den Karten des Amtes für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung verwendet.
Die Vervielfältigung des Kartenmaterials ist nicht gestattet.

Die Bodenrichtwerte sind urheberrechtlich geschutzt. Die Vervielfältigung sowie Einspeisung in
eigene Datenbanksysteme und Veräffentlichung ist nur mit Erlaubnis des Herausgebers gestat-
tet.

© Gutachterausschuss im Bereich des Landkreises Ebersberg
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